
chfk von
Gttes Unaden

^Zrwöhlter Wmischer Waiser; Uu al
len Weiten Mehrer des Meichs / in Werma- 
nien/ zu Wispanien/ Wungarn / Göheim/ 
Walmatien/ Kroatien / Mlavonien / re. Wönig; 
,ktz-Wertzog zu Westerreich; Wertzog zu 
Zurgund / Kteyer / Warnten / Rrain / und 

Würtemberg; Mraf zu Wabspurg/ Mlandcrn/ 
Tyrol / Wörtz / und Mradisca re. re. Entbieten
allen und jeden/ Unseren nachgesetzten Geist-und Weltlichen 
Obrigkeiten/ Amt-Leuten/ Insassen/ Unterthanen /  und 
Getreuen /  was Würden/ Standes/ oder WeesenS die in Un
seren I .  Oe. Erb-Fürstentum-und Landen /  nemlich Sreyer/ 
Kärnten/ Lrain/Görtz/ Gradisca/ Triest/ lounn äi I)m - 
no, biume, kuccrlri» korto und deren Bezirck gesessen/ 
oder wohnhaft ftynd /  Unsere Kaiser - König - und LandS- 
Fürstliche Gnad /  und alles Gutes ; und haben W ir euch 
ohnedem bereits mittels deren unterm uten M artii des 
^rzsten Jahk'6 M M g e n  /  und dm ersten M artii des
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i^zsten Jahrs weiters consti-mirt-verschärft- und in Unse
ren Österreichischen Erb-Landen publicirten kuecnten gnä
digst zu vernehmen gegeben /  aus was triftigen Ursachen W ir 
zu Errichtung selbst eigener Kaiser-König - und Landösürstl. 
Taback-^cMuiAÄuren/durch welche allerhand 8ortcn von 
Schnupf-und Rauch-Taback unter Unserem Nahmen/auch 
Kaiser - König - und Landösürstl. Freiheit tubricirt /  und ver
kaufet werden sollen /  bewogen worden. Wie zumalen aber 
W ir miöfällig vernehmen müflen/ was für Schaden /  und 
Nachtheiligkeiten Unseren nun würklich errichteten Taback- 
M-mu5rAvren /  und diesfälligen Geföhlen ungehindert ge- 
dacht-Unserö letzthin unterm ersten M artii des lö s te n  JahrS 
verschärften knrents dannoch durch die häufige /  und täg
lich wegen von denen Obrigkeiten /  und Herrschaften nicht 
zulänglich leistender auch von denen Unterthanen/
und Landes-Inwohnern selbst bezeigenden /  und öfters mit 
Thättigkeiten in Villcruione , und sonsten aus-übenden W i
derspenstigkeiten sich vermehrende vefrnuäätiones, und Ein- 
schwärtzungen /  theils aber auch durch die höchst-sträfliche 
von verschiedenen Krammern verübende Vermisch-und Ver
fälschung deren von Unseren ^lunuinAuren lnbricirten Ta- 
backen/ und thejlö durch deren Kauf-und Handels-Leuten 
Ley dem Taback übermässige Gewinn-Suchung/ und dahe- 
ro theuerer Verkauffung/ oder in geringerem Gewicht /  und 
Maß-Gebung dessen bishero zugewachsen : also zwar /  daß 
W ir eine unumgängliche Nohtdurst zu seyn befunden /  ob
besagt - Unsere emunirte kuremen nicht allein hiemit zu er
neueren /  sondern auch zu Abwendung obgemeldter Schäd
lichkeiten selbe in verschiedenen nachfolgenden kunöken zu ver
mehren/ und zu verschärfen; dahero setzen und wollen W ir

Erstens : Daß die unterm Ilten Monats M artii 172z./  und 
die weiters unterm ersten Monats M artii des i/^s ten  Jahres in Un
seren I .  O. Landen emanirt, vcrneuert-und xubllcirte Tabak-Na- 
nuKÄur - Latenten allerdings in ihrer Kraft /  und Würkung verblei
ben / aUermassen W ir auch selbe nochmalen durch gegenwärtiges la 
tent ersrlschen / und beftättigen/ anbey auch ernstlich anbefehlen /  
daß der vorhin einem jeden zugestandene freye Handel /  und Wan
del mit Tabak nach Innhalt des in Ansehen dieses Unseres Nanu- 
iaLkur-Werks unterm ersten M artii des i/^s ten  Jahrs con6rmirt- 
und puklicirten katent8 lediglich eingestellet seyn solle/ also zwar/ 
daß in Unseren Oesterreichischen Erb . Landen keiner/ was Standes/
Würden / oder Wesens derselbe immer seyn mag / einigen Tabak /



er seye zum Rauch /  oder Schnupfen /  einheimisch /  oder fremd /  
er habe Nahmen / wie er immer will /  verkauffen solle /  er sey dann 
von Unseren Tabak-Gefühls Ober-Hclminiliration8-Amt darzu be- 
stellet / und mittels eines erthcilend / und bey Ausgang eines jeden 
Jahrs zu erneueren kommenden I^icen-.Zettuls berechtiget; der nun 
Hierwider handeln / und ohne gemeldter Befugnuß einigen Tabak 
verkauffen wurde / solle in die S tra f der Lonölcation alles befindli
chen Tabaks / und io. Reichs-Thaler Geld von jedem sowol verkauf
ten / als unverkauft befindenden Pfund Tabak verfallen seyn. Nicht 
weniger solle

Andertens : Keiner wer der auch seyn mag /  in Unseren 
Oesterreichischen Erb-Landen einigen so tabricirt-als roh / oder un- 
tabricireen Tabak kaufen / als von denen jenigen / welche vorerwehn- 
ter massen von Unserem Tabak-Gefühl Ober-^ämimttrations-Amt 
darzu bestellet /  berechtiget / oder befugt seynd / und dieses ebenfals 
tub poena Lonlilcatioms des gekauften Tabaks / über welche Lon- 
Klcation der Ubertretter noch darzu mit einer Geld - S tra ff pr. 12. 
Reichs-Thaler von jedem Pfund erkauften Tabaks beleget werden solle. 
Damit aber jedermänniglich sich fürSchaden desto besser zu hüten/mithin 
ob der Verkäufer des Tabaks hierzu befugt oder nicht befugt seye/ 
auch wie viel er Tabak zu überkommen / und in was Preis er solchen 
alia kiinuta-Weis zu bezahlen habe/ wissen möge; als werden ob
gedachter massen denen jenigen / welche aus denen Kauf - und Han
dels - Leuten man von Unserem Tabak - Gefühl - Ober - ^äminilira- 
tjon8-Amt zu dem Tabak-Verschleiß berechtigen wird /  gedrukte /  
und jährlich erneuerte l^icenr - Zetuln gratis ertheilet werden /  die an- 
durch befugte IraKcantett , und Verkäufer aber schuldig /  und ge
halten seyn sollen / solche l^iccnr-Zettul in ihren Handlungs /  oder 
Krammer-Läden / und Gewölbern sowol / als auch die ihnen mit- 
dehändigende la r iü a , oder Tabak - Preis - Satzung / wie der Tabak 
alda alla Uinuta denen Konsumenten zu verkauffen seye / öffentlich 
zu aKgiren / und andurch zu jedermänniglicher Nachricht /  und Wis
sen sich zu Icgitimiren, und zumalen W ir auch zu sicherer Einbrin
gung dieses Unsers Tabak - Gefühls in einem jeden Land eine beson
dere ällminittracion aufgestellet haben / so solle niemand / wer selber 
auch ftye / einen Tabak in einem Land / wo auch eine ^llminittra- 
rion von Uns aufgerichtet ist /  erkaufen / und solchen in ein an
deres Land zum wider-Verkauf/ oder Verschleiß bey würklicher Lon- 
jilcirung des bey ihme antressenden Tabak - Guts einführen ; da aber 
jemand zu seinem eigenen Gebrauch zwey / oder höchstens drey Pfund 
von einer in Unseren Erb-Länderen bestellten Tabak - Lonlumptions- 

erkaufen / und in ein anderes Unser Erb - Land ein- 
oder ausführen wolte/ so solle derselbe von jener ^äminittration, oder 
Beamten / alwo der Tabak erkaufet wird / mit einem Paß / oder 
^ tte tta to , ( so ihme gratis zu geben )  sich versehen /  widrigens der 
Tabak als ein Lonrrabanä angesehen werden. Damit aber

Drittens : allen disfälligen Unterschleiffern desto besser vorge
bogen werde /  aj§ verordnen W ir Gnädigst /  daß /  da bey jemanden
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ein un-plumbi'rt-mithin eingeschwärtzt - oder ansonsten verdächtiger- 
auch nur weniger Tabak angetroffen wurde / ein solcher zu Namhaft
machung des Verkauffers ( damit auch dieser nach Befund zu gebüh
render S tra f gezogen werden könne) angehalten ; widrigcns aber/ 
da ein derley Eigentümer des Tabaks einen Verkanffer/ von deme er 
den Tabak gekauffet / nicht benennen wolte /  oder könte / derselbe an
statt des Verkauffers zugleich in die S tra f gezogen / mithin nebst der 
nach Inha lt des tz. 2. verwürkt-auch mit der §. r. für die unbefugte 
Verkauffer ausgesetzten Strafe beleget /  und dieses ebenfalls reipeÄn 
deren betrettenden unbefugten Vcrkauffern /  welche jedes - malen zu 
Namhaftmachung deren ihnen bekannten Kauffern ( damit auch die
se mit der S tra f angesehen werden können )  also beobachtet werden 
solle.

V ie rtens : wiederholen W ir hiemit nochmalen das jenige/ 
so in vorigen unterm uten ^lareii 172z. emamrt-und den ersten ̂ a r-  
rü des i72^sten Jahrs conlssmirten Patenten §. 2 .,  und §. 4. von 
Uns bereits Gnädigst verordnet worden /  daß nervlich die Einfuhr 
alles fremden / so t'adrieirt-als un-fabricirten Rauch, und Schnupft 
Tabaks ( er bestehe auch nur in Kleinigkeiten / und seye hernach zu 
verkauffen /  zu verschenken / oder zum eigenen Gebrauch ) bey hier
nach gesetzter S tra f gantzlichen eingestellet /  und verbotten seyn / de
nen jenigen jedoch / so an eine 8orc ausländischen Tabaks ( welche 
in Unseren Tabaks-kianufLÄur-Niederlagen etwann nicht zu finden 
seyn möchte )  gewöhnet seynd / zum Behuf ihrer Gesundheit oder 
Neigung durch Unser Tabaks - Geföhl Ober - ^minittracions - Amt 
gegen Erlegung der von jedem Pfund Tabaks gesetzten la x  ein ge
wöhnlicher Pass, um sothanen Tabak hierauf zu seinem eigenen Ge
brauch / keines - wegs aber zum Verkauf oder weiterer Oittratiirung 
selbst beschreiben und einführen zu können ertheilet werden : Denen 
aus fremden / oder anderen Unseren Erb - Landen /  alwo das priva- 
rivum des Tabak-Wesens noch nicht ttabiüret ist/ ankommenden Po- 
rettiren/ Passagieren / und reisenden Personen c')er (  worunter jedoch 
die Schöf- und Fuhr-auch andere dergleichen gemeine Leute nicht ver
standen ) zu ihrer Nohtdurft ein Pfund Tabak/ auch ohne Pass mit- 
zuführen erlaubet /  und zugelaffen seyn solle. Ferers

Fünftens : auch von denen Handels - Leuten /  welche M it
tels Erlangung deren Incenr-Zettulen des Tabak-Handels und des
sen Verschleiß berechtiget seyn / einig anderen Rauch - oder Schnupft 
Labak nicht verkaussct werden / es seye dann solcher aus Unserer in 
jedem Lande errichteten Haupt-oder der nächst-gelegenen kilial-Nie- 
derlag erkauffet und abgenommen / zugleich auch gehörig plumbiret/ 
und stgmret worden ( Unseren Tabak-Geföhls-^Ummissranion8-Aem- 
tern aber ohnverwehrt seyn solle /  die pillal - Niederlagen aus erhebli
chen Ursachen / auch jenen / so keine Kauf-Leute oder Kramer seynd/ 
gegen deme anzuvertrauen / daß solche dem alla minuta-Vcrkauf aus- 
drüklich renunciren / in denen Pilial-Niederlagen sodann eine von Un
serer Tabaks-Geföhl-Ober - ^clminitkration autdentilirte ssarissa ( wre
hoch nemlich eine jegliche 8vrr vom Tabak zu M uffen komme) E -



tziret /  und allen - falls ein kllisiist sich etwann dahin vergebete /  daß 
er den Tabak all' Ingroüo höher /  als der Wehrt in sothaner TariS» 
gesetzetist/ verkaussete/ selber für jedes Pfund zwölf Gulden pcrns: 
nomine zu erlegen angehalten / nicht weniger die jenige/ welche durch 
Uberkommung deren lücenr - Zetteln zu dem Tabak - Verschleiß berech, 
tiget feyn / dem Inhalt solcher lucen- - Zetteln / und deren ihnen 
besonders ertheilenden all» ^inuta - Verkauf - und Preiß - Satzungen 
aber zuwider zu handeln / und den Tabak in höheren Preiß/ als solcher 
in erst - ermeldter Satzung ausgemeffen ist zu verkauffen /  oder geringers 
G ew ich t / und kleinere M aaß/ als vorgeschrieben/ zu geben/ und hier, 
durch den armen gemeinen Mann zu bevortheilen sich unternehmen / ein 
solcher das erstemal / da selber hierüber auch nur in dem mindesten be. 
tretten wurde / mit zwantzig Reichs -Thaler abgestrast/ und da es das 
andertemal geschehete/ ihme neben Erlegung verdopelter S tra f noch an. 
bey die l^icenr- Zettel abgenommen / und der Tabak. Handel für alle, 
zeit selben eingestellet /  dem venuncianten aber die Halbscheid von der 
S tra f jedesmalen zugetheilet werden solle.

Was nun weiters die Pflantz. und Andauung des Tabaks in 
Unseren Erb.Königreich. Fürstentum, und Landen/ und sonderlich in 
Diesen Unseren I .  Oe. Landen belanget /  da zum Fall Unser Tabak. 
Geföhl. Ober. ^ämmittration zum Behuf solch. Unserer Tabak - üta- 
nukaüuren einigen Tabak/ alda in ein.oder anderen O rt pflantzen/ 
und anbauen zu lassen nöhtig beftndete; So wollen W ir

Sechstens/ zu mehrerer Verhütung alles Unterschleifs/ und 
Vortheilhastigkeiten / auch damit in solchem Fall alle erforderliche Ta, 
bak von guter Qualität im Land erzügelt werden/ daß niemanden / wer 
der auch immer seyn möge/ in Unseren Erb-Königreich - Fürstentum, 
und Landen / einiger Tabak ohne Wissen und Erlaubnuß / Unfers Kai, 
ser - König - und Landsfürstltchen Tabak. Geföhl- Ober- äämmittra- 
rion8 - Amt anzubauen gestattet feye / und solle dannenhero/ wie eS 
ohne deme in denen unterm i  tten Zartst des i^zs ten / und weiters un. 
term ersten des i^ssten Jahrs erneuert-undpublieirtenPaten, 
ten §. 6eo vorgeschricben ist/ ein jeder/ so einigen Tabak zu vflantzen 
gedenket / bey denen von gedacht- Unserm Kaiser. König - und Lands, 
fürstlichen Tabak. Geföhl- Ober - ^ämmittrations - Amt bestellten 0K - 
cianeen alzeit vor der Andauung von Jahr zu Jahr sich angeben/ das 
O r t /  und die Grösse desselben / alwo er solchen anbauen w ill/  getreu, 
lich ansagen/ auf Verlangen vorzeigen / auch hierüber bey hierunten 
vermeldter S tra f ein Anbau- Zettel (so jedwederen/ dafern wider den 
zu dem Labak-Anbau anzeigenden Grund/noch in andere Weeg kein Be, 
denken obhanden/aufAnmelden ohne einiger Tax gratis verabfolget wer. 
den solle) erhebenden ferenden Tabak aber (ohne das mindeste'hiervon 
in andere Weeg zu verschleißen/ verschenken / vertauschen/ verkauffen/ 
und weder selbst zu verbrauchen / noch sonsten zu veräußeren /  oder zu 
vertuschen ) in Unsere Kaiser - König - und Landsfürstl. Tabak, ülanu- 
fEuren zur Einlösung getreulich überbringen / worfür einem jeden nach 
Befund der (Qualität des erzügelten B la ts der billich-und gewöhnliche
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Wehrt aliogleich baar bezahlet werden solle/ dafern nun jemand wlder 
solch - Unser Gebott handelte /  und entweder ohneL-ieenr einen Tabak 
anbauet/ oder aber den rechtmässig - angebauten zum theil/ oder gäntz- 
lichen öittrakirete/ und in die Einlösung nicht bringete/ oder auch den 
in die Einlösung bringenden Tabak übermäßig einneyete/ oder unter de
nen guten Blättern Geitz vermischete/ oder sonsten vortheilhafter Weis 
verschiedenen Unraht beypackete / so solle der erstere um den angebauten 
völligen Tabak / und noch darüber um io. Reichs-Thaler/ verändere 
aber für jedes Pfund verkauft- oder vorbesagter Massen conlumirt - oder 
auf immer erdenkliche Weis von sich gelassen - und vertuschten Blatter- 
Tabak um io. fl. gestraft /  und dem dritten die unzuläßlicher Weis ein
genetzt- und mit Geitz/ oder Unraht vermischte Tabak - Blätter entwe
der durch des O rts Gerichte/ oder aber durch 2. von Unfern Tabak-Be
amten zugezohene unpartheyische Tabak - verständige Personen geschä- 
tzet/ und nach deren Befund bezahlet / auf öfters betretten aber völlig 
con65cirt /  und vertilget werden. Auf daß nun auch der vermög Un- 
serer vorigen Patenten verbottenen Neben - oder Winkel - kabricirung/ 
mittelst Spinn - Mahl - oder anderer Zurichtung des Tabaks zum V or
schub Unserer Tabak - ^snufaÄuren ferners gebührend vorgebogen/ und 
gesteuert werde/ so gebieten W ir

Siebendens: alles Ernstes/ daß niemanden in Unseren Erb- 
Landen / mithin auch in diesen Unseren I .  Oe. Landen einigen Rauch
oder Schnupf-Tabak/ wie der immer Namen haben möge/ zu 
spinnen /  oder auf einigerley Weis zuzurichten / und zu iabriciren 
sich unterfange/ und wollen/ daß solche ksbriLirung insgemein nur 
allein in - und durch gedacht - Unsere Kaiser - Kömg - und Lands- 
Fürstliche Tabak - ^anufaLkuren beschehe / zu welchem Ende /  und 
damit dieses desto gewisser erfüllet werde / ordnen /  und befehlen 
W ir  ferners / daß sorderist die vorhin gebrauchte / und durch die 
unterm uten ürartii 172z. /  und ersten Kiarrii des lö s te n  Jahrs 
emsnirt - und pubiicirte Patenten verbottene Hand - Mühlen/ und 
ander dergleichen Werk-Zeug zu Vermeidung alles Unterschieds/ 
wormit der Tabak heimlich in denen Häusern / Scheuern / Kellern /  
Mayer - Höfen/ oder anderen Oertern/ und zwar öfters zu Scha
den des Lonlumenren betrüglich kadriciret/ und gemahlen worden /  
bey nachfolgender unausbleiblichen S tra f abgeschaffet/ und verbotteu 
seyn / auch wo etwann noch einige H and-M ühl/ oder dergleichen 
Werk,Zeug in diesen Unseren I .  Oe. E rb -Landen befunden wurde/ 
solche alsogleich weg-genommen werden sollen/ und gleichwie W ir ob
gedachter massen Gnädigst relolvjret/ daß fürohin ausser denen je- 
mgen/ so besonders hierzu mittelst deren von Jahr zu Jahr überkom
menden l-icenr-Zetteln berechtiget werden/ niemand mit Tabak han
deln solle; als erfordert hingegen die Billichkeit / daß die übrige we
gen ihres in Vorraht etwann habenden suckentischen Tabaks ausser 
Schaden gesetzet werden; und haben W ir dahero Gnädigst anbefoh, 
len/ daß

Achtens /  .denen jenigen / welchen man weiters die Erlaubnuß 
mit Tabak zu trsKeiren nicht ertheilen w ird / dafern sie den übrig - ba
denden Tabak nicht außer Unsere Erb - Lande verschicken /  oder verfüh



ren wolten ( solch, ihren brauchbar - und unverdorbenen Labak-Vorraht/ 
welchen sie Unfern Tabak-eonfumptions-Aemtern /  oder denen hier» 
von öepenclirenden / und jeoem Orts nächst befindlichen OKcianten 
richtig angeben / und schriftlich ipeeillcirter einreichen sollen /  gegen 
Bezahlung des Kostens/ wie sie solchen aus denen Tabaks - klanuk,

- Niederlagen empfangen haben /  auch Lonillcirung 4. per Len* 
to Gewinn abgelöset /  und paar bezahlet werden solle. Und da» 
mit nun

Neuntens /  allen deme/ so hiervor von Uns Gnädigst anbefoh, 
len worden /  sonder Unterbruch / und Widersäffigkcit gehorsamster 
Vollzug geleistet/ dieses Unser k^enr nach einem In ha lt all - weegs be, 
folget/und jene/ so sich dargegen zu handeln vermessen /  zu der von 
Uns vorgesehenen S tra f alles Ernsts angehalten / und nicht/ wie Wie 
höchst-mißfällig vernehmen müssen / daß / wann wider einem Tabak» 
Schwächer/ oder Ubertretter dieses Unseres Patents um die erforder» 
liche -4lMenr angeruffen wird/ man erst einige Tagsatzung / und diese 
noch weit hinaus gibet/ solche auch öfters theils wegen deren Herrschaft, 
lichen Beamten selbst - machenden Aufzügen / da der Amt - Mann eben 
auf solchen Tag /  als die Tagfatzung gegeben worden / verreiset/ zn 
zwev-drey - und mehrmalen hinaus erstrckt/ und also hierdurch Unsere 
Tabaks - Beamte in ihren Dienst - Verrichtungen nicht nur merklichen 
gehindert/ sondern auch ihnen vergebliche Unkosten verursachet werden/ 
ja da auch die Erfahrenheit gegeben/ daß öfters Unsere Tabaks-Beam, 
te /  wann sie sich nach Inha lt Unserer vorigen Patenten wegen Vor, 
nehmung ein - oder anderen benöhtigten Vitttstion bey der Herrschaft /  
Amt-Mann / oder Richtern angemeldet /  lang aufgehalten / und wol 
gar denen Unterthanen/wo der Verdacht eines eingeschwartzten Tabaks 
ist/ heimlich Nachricht darvon gegeben/ folgsam der eingepaschte La» 
bak zum grösten Schaden dieses Unsers Tabak - Geföhls also vertuschet/ 
daß auch bey hernach vorgenommener Villtation von solchem cinge» 
schwärtzten Tabak nichts mehr zu finden gewesen. A ls seynd W ir be, 
wogen worden/ die Vorsehung nachfolgender Gestalten zu machen/ 
daß zu mehrerer Fest - und Sicherstellung all - obiger Puncten alle und 
jede Obrigkeiten cujuscungue ttarÜ8 aut conäiriomb , denen hierzu 
bestellten Tabak-Beamten all-nöhtigen Vorschub/ willig und ohne 
mindester Verschiebung leisten/ auch allen ihren Beamten / Richtern /  
undGemeinden gemässen anbefehlen sollen / daß sie Pfieger und Nich- 
ter / wie auch in deren Abwesenheit die Geschworne all-Unfern Tabaks, 
Beamten auf jedesmaliges anmelden gegen keoäucirung dieses Unsers 
zu ihrer I^bieimirung erforderlichen Patents/ und einer von Unserem 
Tabak - Gcföhl. Ober - ̂ äminittrationZ - Amt besonders ausgefertigten 
Amts-Vollmacht alsogleich/ undohne mindester Verwertung mit ^ 5- 
llttenr, und Hülfan die Hand gehen/ auch die Vilitation aller Orten/ 
wo der Tabak pfleget aufbehalten zu werden/ es seye hernach in denen 
Unterthanen Häusern / Kellern/ Gewölbern/ Kauf-Manns - Gewöl- 
bern / Krammer - Läden / Wirts-Häuser /  Mühlen / Mayer - Höfen / 
und dergleichen unweigerlich verstatten ; das gefundene emgeschwartzte 
Gut denen Tabak - Beamten aushändigen / und auf deren Begehren 
die jemge/ so den Tabak herein gefchwärtzt/ oder an derley Verschwur.
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tzung mittelst Aufbehalt - Erkauf - oder Verhandlung dessen Theil ha
ben/ zu Erlegung der Patent-massigen S tra f: oder widrigens mittelst 
^ l-rE rung  derenselben verwahrlichen anhalten / Wornach die Herr
schaften/ oder deren Amts-Leute/ und Nichtere die Bestraffung deren- 
selben alsogleich vornehmen. Da aber solche erhebliche Ursachen obhan- 
den waren / wegen welcher die Sach alsogleich nicht ausgemachet wer
den könte / so solle mit Ein - Verstandnuß des Tabaks - Beamten 
eine gantz kurtze Tagsatzung angeordnet werden / damit in dieser Unser 
Hrarium betreffenden Sach alles in möglichster Kürtze ausgemacht /  
und die Tabak - Beamte mittelst weiteren Erstrekungen deren Tagsa
tzungen / oder anderen Umtriben in ihren Amts - Verrichtungen nicht 
verhinderet werden mögen. Und weilen es öfters geschiehet /  daß in 
Abwesenheit des Richters /  die Geschworne auf den Richter / die Rich
ter aber auf ihre Pflegere/ und diese letztere zn Zeiten wol gar auf ihre 
Herrschaft sich beziehen /  wann sie von denen Tabak - Beamten um die 
-zlMen?. ersucht werden ; durch derley Verzögerung aber das einge- 
schwartzte Gut öfters auf die Seiten gebracht /  und mithin Unser Hra- 
rium äarnniiiciret wird.

A ls sollen auf beschehendes Anzeigen Unsers Tabak - Amts alle 
die jenige / so an derley wider-rechtlichen Verzögerungen Theil haben/ 
zur gebührenden Bestraffung gezogen: zu Ersetzung des dem Zrsri'o an- 
durch erwachsenen Schadens angehalten: und über dieses noch mit wol, 
empfindlicher Geld - oder da sie es nicht in Vermögen hatten / Leibs- 
S tra f /  ändern zur Wahrnung / beleget werden.

Zumalen es nun auch sich öfters ereignet/ daß die Zeit und 
Umstande es nicht leiden/ die Obrigkeiten deren Pfleger/ oder Rich
ter um die anzuruffen / als solle in derley Fallen besonders
an einschichtigen Orten/ Schafler-Höfen/ und dergleichen/sonderlich 
wo die Gefahr obhanden/ daß indessen das eingeschwärtzte Gut auf 
die Seiten gebracht werden dörfte/ Unseren Tabak-Beamten erlau
bet seyn / an derley Orten die ViiUation vorzunehmen: da ihnen aber 
solche nicht zugelassen werden wolte/ oder sie gar mit Gewalt hieran 
gehindert wurden ; sollen sie zwar zu weiteren Gewaltthätigkeiten 
nicht Anlaß geben / sondern die Sache bey Unserer kanco- 
VeputLtuon Vorbringen/ und von selber wider derley der Vi'lnation 
sich widersetzende -ermögliche / mit empfindlicher Geld - S tra f verfah- 
ren ; wider die Ohnvermögliche aber der Scharffe nach / mit Ver
schaffung in dem Stadt-Graben zur Arbeit in Band und Eisen für- 
gegangen werden: so viel übrigens die auf der Strasien fahrende Wa
gen/ oder getragene Butten / Krähen/ Pak/ und dergleichen belanget/ 
da jolle ihnen Tabak-Beamten sowol auf dem Land/ als bey Unseren 
Haupt-^und kiiial-Maut-Aemtern/ und forderist so viel Unsere Rcsi- 
dentz-Stadt Wien betrift /  bey denen Linien-Posten / und Stadt- 
Thören / nicht minder auch auf dem Wasser die Schif/ und Flösse bey 
vbhabendem Verdacht jederzeit zu vilitiren verstauet/ und von Unse
ren Kaiser!, auch Herrschaftlichen Maut- Beamten diesen Unseren Ta
bak- Beamten mit all - erforderlicher H ülf/ und ^Mtten? so willig als 
schuldig /  sonderlich bey ctwann sich ereigneter kennen-, oder betret
tender wurklicher Verschwartzung beygestanden /  die Verschwartzer an-
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gehalten /und da selbe über die nach Inha lt dieses Unsers Patents ver. 
würkte S tra f mit gedacht-Unseren Tabak-/lämimttration3-Aemtern 
in der Güte sich nicht vergleichen wolten/ der dasigen Orts - Obrigkeit 
angezeiget/ und von selber alsobald sowol zu Einbringung des verfal
lenen Tabak- Guts/ als der verwürkten S tra f also gewiß zulängliche 
H ü lf geleistet /  und solche eonerabancl-Sache gleich in inlksnti 5um- 
mLriilimö ausgemachet /  auch ehe und bevor der Ubertretter sothane 
verwürkte S tra f würklich erleget /  alle seine andere bey sich habende 
Waaren / und LtleLten von Unseren Maut - Aemtern / Herrschaften /  
oder Obrigkeiten angehalten / der bey ihme befindliche Tabak aber ohir, 
mittelbar Unseren Tabaks - ^ämmilU-ation8- Aemtern / als ein dahin 
gehöriges eoncrabanä-Gut alsogleich verabfolget / und da der Uber- 
tretter und Tabak - Schwärtzer nichts im Vermögen hatte / seine Per
son in Sicherheit genommen/ und zu Vollziehung der wider ihne aä 
xvenam cor^oralem öc 1abore8 publico8 nach Befund seines Ver
brechens ausfallenden Erkanntnuß /  wie hiernach H. n .  des mehreren 
erwehnet wird ) also gewiß exrracliret werden / als im widrigen sie 
Maut- Beamte / Herrschaft/ oder dero Beamte zu Unserer ^ukix- 
LanLo-veputation vorgefordert/ alda die Beschaffenheit der unterlas
senen E ilie n r, oder gar ttLnicenr sogleich untersuchet /  und im Fall sie 
Maut-Beamte / oder Herrschaften keine zulängliche Entschuldigung 
beybringen könten / von selben das verfallene Tabak-Gut in natur» 
oder der betragende Wehrt dessen / samt der von dem Verschwäryee 
Verwürkten S tra f/ nebst allen verursachten Unkösten ohnabläßllch ein- 
geforderet / auch nach Beschaffenheit deren Umständen / sonderlich da 
sie die zu diesem Unseren Tabak-Geföhl brauchende OKeianten/Uber
reuter/ und Aufschauer mit Worten / oder gar Thätigkeiten übel tra- 
Ä irct/ wohl gemessen und exemplarisch bestraffet werden : die jenige 
Herrschaften hingegen / welche solch - Unseren Tabaks - Uberreutern/ 
Auf-schauern / Uber-gehern/ oder anderen Beamten aus ihren Gütern 
und Gründen keine Wohnung um ihre Bezahlung (  wo doch zu Be
förderung Unseres Diensts bey nicht vorhandener Gelegenheit/auch einen 
Inwohner seine Wohnung aufzukünden / und solch - Unseren Tabaks, 
Beamten einzuraumen ist) ertheilen wolte/ Unserer .suttir-Lanco- 
Deputation angezeiget/ von selber auf erforderenden Fall der Augen, 
schein eingenommen / eine Wohnung ex Otkcio ausgewiesen / und auf 
weiters erfolgende Verweigerung die Obrigkeit des Orts /  den Tabak. 
Beamten einzunehmen / mit Geld - S tra f /  oder anderen Lomxeiii- 
rungs- Mitteln angehalten werden solle. Beynebens und

Jehendens/ wollen W !r auch wegen des eonlumo und 
D-antito des durch Unsere Erb-Länder führenden Rauch-und Schnupf, 
Tabaks ( so ausser Land erbauet/ oder erzeuget / und erkauffet worden) 
ins-gemein folgende Vorsehung in gegenwärtigen Unseren offenen 
Patent gemacht haben / daß nemlichen alles Vorstehende / so von ver, 
bottener Einfuhr des fremden / so roh. als fabricirten Tabak gemel
det worden / anderst nicht /  als von jenen / so in Unsere Erb-König
reich-Fürstentum, und Länder zum daselbstigen Verschleiß und Lon- 
lumo eingeführet w ird/ zu verstehen / und keines-wegs auf den per
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tran6w durchfahrenden fremden Tabak zu extenckren seye / allermas- 
sen dann einem jeden gegen vorhin üblich - gewester H an llto - Gebühr 
noch ferners fremden Tabak durch Unsere Erb - Lander zu führen zwar 
erlaubet seyn/ darbey aber jedoch auch alle Vorsichtigkeit gebrauchet 
werden solle /  damit unter dem Vorwand des i'ranlieo zu ?rXjuäir 
und Schaden Unserer Kaiser - König. und Landsfürstlichen Tabak- 
UanukEur-Gefühl keine Ablad - und Versilberung daselbst praÄici- 
ret werde/ dannenhero es künftig mit der Durchfuhr also gehalten 
werden solle/ daß ein jeder/ so Tabak führet/ oder traget/ das durch
führende oder tragende Tabak-Gut mit Benennung deren Stucken/ 
und Numeri bey der ersten Granitz - M au t/ wo er Unsere Erb-Lande 
betritt / getreulich ansagen /  solches Gut piumbircn/ petschiren/ oder 
versiegeln lassen: sodann hierüber einen Paß oder ^crettscum ( wel
ches jedwederen ohne geringster Bezahlung umsonst zu ertheilen: auch 
in solchen die Kisten / Kübeln /  Fässer/ Säk/ oder Gefäß/ in wel
chen der Tabak gepacket/ordentlich zu lpeciticiren ist) von dem hierzu be- 
stellten Maut - und Zoll - Beamten nehmen/ solchen Paß oder 
rum folglichen ohne das mindeste von dem Tabak bey (.'onülcirung 
alles habenden Guts / und annoch anbey von jedem Pfund 2v. Reichs- 
Thaler zu erlegen habender S tra f im Land ab-und nieder zu legen/ 
weniger zu veraliemren/ in der letzten M aut/ wo solcher Tabak wieder 
aus denen Erb - Ländern geführet wird /  proäuciren / und abgeben / 
worauf sodann von dem Beamten ein-und anderes/ ob nemlichen nichts 
von dem specillcirden Gut hinweg-gekommen / und im Land ab-oder 
von unplumbirten Gut zugeladen / auch ob alle Kisten/ Kübel/ Fäs- 
ftr / Säk/und Gefäß annoch richtig versiegelt seyn/ genau und be
hutsam besichtiget/ und examimret/ auch ohne proclucireliden Paß oder 
Xrrelkation und richtiger Befindung der Tabak nicht patliret: son
dern immeckatL ungehalten / und dem im nechsten O rt befindlichen 
Tabaks - Beamten hiervon Nachricht gegeben werden solle. Auf daß 
aber

E ilftens /  die Ubertretter dieses Unseres Patents von der in 
allen Begebenheiten Vorgesetzten S tra f Wissenschaft haben / und Unse- 
re nachgejetzte Init-mLien /  und Obrigkeiten selbe zu der verwürkten 
S tra f unnachläßlichanhalten/ und die gebührende bey schwe
rer Verantwortung darnach leisten mögen ; als wollen W ir /  wie es 
mit denen Straffen zu halten seyn solle/ über jene /  so bereits in vor
gehendem H. enthalten /  annoch ferners dahin die Verordnung gema- 
chet haben / nemlichen /  daß allen denen jenigen/ welche wider diese 
Unsere Ordnung einigen fremden roh - oder tabricirten Tabak nicht 
als ihr eigenes G u t/ sondern für andere rinzuführen sich unterfangen 
wurden / bey all-maliger Betrettung / oder da man es auch über kurtz 
oder lang in Erfahrenheit briugete/ das eingeführte G ut als ein ipsS 
kaÄo richtiger eontrabanä angenommen/ Schif/ Roß/und Wägen/ 
oder all - das jenige/ worinn der Tabak befindlich/ verfallen / und nebst 
deme von dem Fahr.Fracht- oder Schif- Mann der Eigentümer des 
Tabaks / damit selber zur gebührenden S tra f gezogen werden könne/ 
alsogleich angezeiget werden solle.
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Wann aber jemand einen ihme selbst zugehörigen fremden roh, 
oder Kbricirten Tabak mit eigenen! oder fremden Zug/ oder in andere 
Weg einführen/ und herein bringen solte/ wird nicht allein erst.besaa, 
ter Massen das Gut samt Wagen und Pferd in Lontrabanä gezogen/ 
und verfallen seyn/ sondern anbey der Eigentümer von jedem Pfund 
r 2. Reichs. Thaler zur S tra f zu bezahlen haben. Und sintemalen 
man bishero verspühren muffen/ wie daß von einigen Unseren nechst 
an denen ^ungarischen und anderen ausländischen Lon6nen wohn
haften Unterthanen der fremde Tabak fast täglichen in Kleinigkeiten 
um desto ungescheuhetereingeschwartzt werde/ weilen die S tra f nur vom 
Pfund ausgemessen ist/folgsam wider dergleichen veirauästores, we. 
gen solchen Kleinigkeiten /  welche doch in der Menge ein Namhaftes 
ausmachen/ von denen Herrschaften und Obrigkeiten keine S tra fex i- 
giret werden w ill/ als wollen W ir die in Unseren vorigen Patenten vom 
Pfund ausgesetzte S tra f dahin extenäiren / daß ausser denen kallagi- 
ren und Reisenden (als worvon § -4 ^  gedacht worden) die jenige/ so 
an fremden oder nicht erlaubten Tabak für sich oder für andere ein 
Viertel-Pfund oder mehrers einzuführen/ oder einzuschwärtzen sich 
unterstehen/ ü proporeione des Gewichts die auf jedes Pfund aus» 
gesetzte Patent-massige S tra f/ so oft sie betretten werden/ zu erlegen 
schuldig seyn.

Wie imgleichen all-die jenige/welche den fremden Tabak in roh» 
oder kabricirten 8orcen bloßhin bestellen / und durch andere einführen 
laffen/ ungeacht deme/ daß sie solchen Tabak nicht überkommen/ son
dern vor der Ablegung in Lontrabanä gezogen worden / dannoch von 
jedem Pfund des bestellten und wirklichen eingeführten Tabak - G uts 
i2. Reichs-Thaler S tra f unweigerlich bezahlen sollen. Da zum Fall 
aber ein Kauf-Mann oder Krammer/ welcher zum Tabak-Verschleiß 
durch die läcenx - Zettel berechtiget ist /  einigen fremden oder einge- 
schwartzten Tabak zu erkauffen / oder solchen zu bestellen / durch ande
re oder auch sechsten einzuführen sich vermessen wurde; selber solle das 
erstemal die in diesemUnseren offenen Patent ausgemesseneGeld-Strafab
zuführen haben /  und da er öfters betretten wurde / ihme nebst Erle
gung doppelter Geld - S tra f noch anbey sein völliges Kauf-und Hand» 
lungs - Gewerb niedergeleget/ auch nach Befund des Verbrechens wol 
gar aus dem Land geschäftet werden. Solte sich aber ereignen /  daß 
ein solcher/ oder auch jemand anderer mit verbottenen Tabak Handlcn, 
der ein falsches S ig ill oder Stempel gebrauchen thate/ so solle wider 
selben ein ordentlicher Lriminai- ?rocel8 Lormiret /  und die in Rech, 
ten vorgesehene S tra f an solchen ohnnachläßlich vollzogen werden / in 
dem übrigen aber/ und weilen beobachtet worden/ daß mehreren theils 
die so schädliche Tabak- Etnschwartzungen durch Schif-Knecht/ Heu- 
Bauren/ Fragner/ abgedankte Soldaten, Weiber/ und anderes sich 
im Land hin - und her aufhaltendes/ unangesessenes/ fremd - hergeloffe» 
nes Gesindel/ wie auch Juden erfolgen/ und von ihnen der einge- 
schwartzte Tabak heimlich verkauftet wird/ andurch aber mehrern TheilS 
Unsere Landes- Insassen und Unterthanen in Unglük und Schaden 
mittelst der Bestraffung gebracht werden; als ist Unser Gnädigster 
Befehl hieniit an alle in Unseren I .  He. Erb-Landen befindliche Geist,



und Weltliche Obrigkeiten /  Nagittraten / und Herrschaften / daß 
zu Abwendung dieses Übels die bey ihren Unterthanen / und anbe- 
rsn ihrer .surisäiLkion unterworffenen Orten sich aufhaltend-verdäch
tige Lontrsbanöirer und Tabak - Schwacher / sowol als derer Un
terschleif-geber alsogleich abgeschaffet /  und von niemand einem Ta
bak - Schwärtzer und Pascher Aufenthalt und Unterschleif gegeben / 
weniger von ihnen einiger eingeschwärtzter Tabak erkauffet/ sondern 
da sich ein solcher Tabak- Schwärtzer irgends-wo sehen lastete / und 
einen eingeschwärtzten Tabak zum Verkauf anbietete/ oder auch sol
chen nur aufzubehalten ansnchet / ein solcher Schwartzer von jeder- 
männiglich alsogleich angehalten / und der Obrigkeit / Herrschaft/ 
oder Richter angezeiget/ von der/ oder demselben sothaner Tabak- 
Schwärtzer in gute Verwahrung / und Arrest genommen / und sol
ches dem nechsten Orts bestellten Tabaks-Beamten alsobald irwimi- 
ret werden solle/ da sodann der verarrestirte Tabak - Schwartzer in 
Beyseyn und Zuziehung des Tabaks-OEcisuten/ um/ wo er den 
Tabak ausser Land erkauffet/ durch wasGränyen oder heimlichen Ne
ben-Weeg/ auch wie er solchen in das Land berein gebracht /  von we- 
me solcher bestellet worden /  oder wohin er solchen verkauftet/ oder ver
kauften wollen / auch wer mit ihme incereEret seye/ auf dem Grund zu 
kommen / mithin die mit- imereilirte Schwartzer / und Abkauffere zu 
gleichmassiger S tra f ziehen/ und sonsten alle nöhtige Vorbiegung ma
chen zu können / genau exsminiret/ die Aussage zu Papier gebracht/ 
und solche Unseren Tabaks. OKcisnren unter der Obrigkeit /  Herr
schaft deren Beamten / oder des Richters - Fertigung ohne Abforde, 
rung einiger Tax zugestellet/ die Atzungs-Unkosten aber von Unserer 
Tabak - Geföhls - ^äminittration in so lang /  bis der Ubertretter exa- 
mmiret/ und die S tra f erkennet worden / oder in Arrest aufbehalten 
wird / täglich L 4. Kreutzer bezahlet werden/ von all-übrigen Täxen/ 
Gerichts-Unkosten / Cantzley. suribu8, und dergleichen hingegen 
gäntzlich befreyet seyn: der Tabak - Schwärtzer sodann zu alsobaldi- 
ger Erlegung / der verwürkten G eld-S traf angehalten : oder aber/ 
da er die Geld - S tra f nicht erlegen könte/ sä pocnam corporalem L  
Isbores publicos in Band und Eisen / und zwar bey erstmaliger Be
trettung auf sechs Wochen/ das anderemal aber auf sechs Monat in 
die Festungen/ oder zu denen Weeg, und Strassen, «eparationen/ oder 
auch in Unsere Tabak - ölanufaÄuren zu dem Tabak-stosten/ und an
derer harter Arbeit/ oder auch nach Beschaffenheit deren Umständen in 
das Zucht - Haus ubergeben werden solle.

^  Wurde aber ein solcher sich dannoch des Tabak - Einschwärtzens 
mcht enthalten /  und ferners das drittemal betretten werden / so solle 
selber uoch schärfer an Leib mit Lonciemnirung in Unsere Berg- Wer
ker / oder auf die Galeren /  und würklicher Landes, Verweisung be
straffet /  mcht minder die jenige /  welche den eingeschwärtzten Tabak 
anderen verhausieren / und heimlich verschleissen helfen / oder aber de
nen Tabak - Schwärtzern zur Behaltung des Tabaks-Gelegenheit/ 
oder gar heimlichen Aufenthalt /  und Unterschleif wissentlich' geben / 
mit eben dieser S tra f / wie vorhin von denen so den Tabak einfüh- 
ren /  gemeldet worden / an Geld /  oder rehieüive am Leib für soviel



an eingeschwärtzten / und bey ihme vertuscht-gewesenen Tabak man 
über kurtz/ oder lang in Erfahrung bringen wurde/ bestraftet/ auch 
nach Befund des Verbrechens besonders die Angesessene / welche de, 
nen Tabak - Schwartzern wissentlichen Aufenthalt geben /  abgestüfft 
werden.

Da aber einige Obrigkeit / Herrschaft / oder Richter einen 
Tabak. Schwächer auf beschehendes Anzeigen nicht gleich in Ver
wahrung / und Errett nehmen / und also ihme zu entfliehen Zeit las
sen / oder auch den ver-arrettirten nicht genugsam verwahren / und 
daher» durch ihre Nachlässigkeit / daß sich der Schwartzcr aus dem 
-Vrrett leichtlich entledigen könne/ die Gelegenheit geben wurde/ solle 
eine solche Obrigkeit /  Herrschaft /  oder Richter nach Innhalt des 
tz. 9. zu Unserer ^uttir-Lanco-Deputation fürgeforderet /  alda die 
Beschaffenheit der Sache gantz fordersamst genau untersuchet /  und 
nach Befund deren Umstanden sie Obrigkeit / Herrschaft /  oder Rich
ter / und Beamte mit einer wol - empfindlichen arbierarischen S rra f 
angesehen werden.

Was nun aber den der Zeit als ein alter Vorrath in Unse
ren Landern etwann befindlichen Tabak anlanget /  wollen Wie 
Gnädigst /  daß solcher aller / allenfals hiervon Zufolge tz. 8. Unse, 
res vorigen kacent8 bey Unseren Tabak. (^onlumption8-^jmin'itira- 
rionen die Anzeig nicht geschehen / wann auch solcher nur zum eige
nen Gebrauch verschwigen worden wäre / in Dontrabanä verfallen /  
und anbey von dem Eigentümer für jedes Pfund ic>. fl. S tra f erle
get ; da aber derley unangesagt, und verschwigener Tabak / oder 
Iheils desselben vor der über kurtz /  oder lang beschehenden Denuntia- 
rion wäre verkauft worden / nebst dem Wert des verkauften G uts 
io. Reichs. Thaler S tra f von jeden Pfund bezahlet werden solle.

Gleichergestalten / wann zu einiger Zeit ein Tabak nicht als 
ein verschwigener Vorrath / sondern ein seither Errichtung Unserer T a 
bak- UanukaÄuren / und derentwillen noch in Anno 172z. emanirteo 
Kenten auf immer erdenkliche Weise heimlich in das Land gebrach
ter - mithin von Unserem Tabak - Amt nicht plumbirt - oder lignirree 
R a u c h -oder Schnupf. Tabak / es mag solcher gleich zum Verkauf /  
oder eigenem Gebrauch herein gebracht worden seyn /  gefunden / oder 
über kurtz / oder lang / wann auch der Eigentümer solchen Tabak 
entweder selbst schon verbrauchet / oder verkauftet hätte /  in Erfah
renheit gebracht wurde / dem solte das befundene Gut / oder da sol
ches nicht mehr vorhanden / der Wert dessen in Lontrabanä gezogen/ 
und anbey der Eigentümer für jedwederes Pfund mit 12. Reichs- 
Thaler bestraffet / die jenige aber / welche sothane S tra f Armut hal
ber nicht erlegen können / nach Ausweisung Unserer wegen der Ein
fuhr vorgeschribenen Leibs - S tra f / jedoch disfals mit Erwegung de
ren Umständen / und nach (Qualität deren betrettenden Personen /  so 
viel aber die Kauf / und Handels - Leute betrift /  nach Innhalt des 
i iten kunLks, nach aller Schärfe verfahren werden.

Da zum Fall sich hingegen jemand unterstehen solte / einigen 
Tabak heimlich zu Ktbriciren /  zu stosseri / zu mahlen / oder zu spin, 
nen / wann es auch zu seinem eigenen Gebrauch wäre /  derselbige solle
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nebst eontiicil-ung alles befindlichen Tabaks / und der zur Zurichtung 
gebrauchten sammentlichen Inlttumenten noch in eine würkliche Geld- 
S tra fp r. 20. Reichs-Thaler von jedem befindlichen Pfund Tabak/ 
so oft sich einer dessen vermaßet / verfallen feyn / der Angeber aber 
niemalen namhaft /  oder kund gemachet / sondern demselben / im Fall 
er in seiner Denuntiation genugsam fundiiet ist/ zur Erkanntnus; der 
dritte Theil der eingezogcnen S tra f zuge-eignet werden.

Zwölftens : Wollen W ir Gnädigst / daß von Unserer kl-- 
Nr all - erst recenlirten kunÄen gehorsamst nach - gelebet / und Hier
wider keiner Dingen gehandelt /  noch ihnen Soldaten / oder ihren 
Weibern mit einigen Tabak zu n-aKciren / und zu handeln ; weni
ger einen fremden Tabak / wann auch solcher schon zu seinem eigenen 
Gebrauch wäre / selbsten einzuschwäryen verstärket /  als im widrigen 
gegen die Ubertretter auf beschehendes Anzeigen die militärische 
ttenr: sogleich willfährigst geleistet /  die Vilitation in Beysein Unse, 
res Tabak- Beamtens vorgenommen / und der Ubertretter über den 
befindenden eingeschwärtzten Tabak / wie viel / und wo er solchen er
kauft ? auch wohin /  und an weme er bereits einen Tabak hiervon /  
und wie viel er verkauftet hat / und wer fonsten in dieser Tabak- 
EinschwärtzUNg annoch mit interellirtt seye / genau examiniret/ das 
Lxamen zu Papier verfasset / eine Abschrift hiervon Unseren Tabaks- 
OKcianten ohne Abforderung einiger Tax zu Händen gestellet /  so
dann wider dem Ubertretter wegen solch - begangenen unbefugten Ta
bak - Handels /  oder Defraudation nach aller Schärft verfahren wer
den solle.

W o W ir beynebens albereit Gnädigst verordnet haben /  und 
darob halten lassen werden / damit die k lilir  aus Unserer Klanufa- 
Äur die Nohtdurst des Tabaks aller Orten in guter (Qualität zuläng
lich haben / und in algemeinen Preis sich verschaffen könne. A u f 
daß aber

Dreyzehendens : Niemand mit Unwissenheit sich entschuld,, 
gen könne /  als ob nemlichen man von diesem Unsere» Gesatz /  und 
gegen die Ubertrettere vorgesehenen S tra f keine Wissenschaft getragen/ 
solchemnach sollen diese Patenten von Zeit der pudiicstion längstens 
innerhalb 14. Tagen bey allen in Unseren I .  Oe. Landen befindlichen 
Herrschaften durch deroselben Pflegere/ oder Amt-Leute ihren Unter, 
thanen öffentlich vor - und abgelesen / auch in denen gewöhnlichen 
Orten in allen Städten / M ärkt/ und Dörfern öffentlich M giret /  
und deme also gewiß nachgelebet /  als im widrigen / und da zum 
Fall einige Unterthanen fällig betretten / und wegen nicht beschehener 
kublicir - und Verlesung dieses Unsers Patents mit der Unwissenheit 
sich entschuldigen könten / der «egi-eis wegen der verwürkten S tra f 
bey solchen Herrschafts - Beamten gesuchet /  und eingeforderet werden 
solle.

Vierzehendens : verordnen W ir Gnädigst/und wollen/
daß alle Schiffe/ welche mit Tabak in unseren Oesterreichischen Por
ten an dem ädriatischen Meer anlangen/ alsogleich nach ih re r Ankunft/



und zwar in Zeit von 24. Stunden Unseren Tabak - Beamten einen 
exaÄen Bericht/ uiid8peLl6c3tion übergeben sollen/in wie viel Ballen/ 
Fasseren und Gewicht selber bestehe ? Und wie dessen (Qualität seye?

Immassen W ir gleichfals Unseren Beamten erlaubet und Ge, 
walt ertheilet haben / so bald nemlich die Schiffe mit Tabak angetan, 
getscynd/ eine Wacht darbey aufzustellen / damit alle eontrabanä, 
so jeweils in denen Schiffen vorbeygehen / bestens verhütet /  und gs, 
dachten Beamten von niemand / unter was krsetext es immer seyn 
mag/einige Hindernuß ihrer Aufsicht halber nicht verursachet werden 
möge.

Es solle auch nicht erlaubet seyn / einigen Tabak in denen bey 
Unseren freyen Meer - Porten aufgestellten Ungarin - und l^sreren /  
ohne HiMenr und Beyseyn eines von Unserem UanuKNur-Amt or- 
^inirten OKcianten/ auszuladen. Und gleichwie zu besserer Versiche- 
rung dieses Unseres Regaiis kein in Unsere Erb - Lande einführendes 
Tabak jetzt-gedacht, Unserem k ian u fE u r-A m t verborgen oder ver
heilet werden dürfte; so wird Unseren Beamten bey denen Kiagarmen/ 
wo ein Tabak niedergeleget wird / unter all-erforderlicher und vorhin 
anbefohlener krXcaurüon wegen der ciontsgion die genaue M it - Auf
sicht und M it-Sperr oder Versiegelung zu haben / zugelassen : auch 
niemand dergleichen Tabak zu erkauften/ oder zu vernegorüren ohne 
exprellerErlaubnuß mehrgemeldt-Unseres UanumÄur-Amts verstär
ket : bey einem widrigen Erfolg aber die Ubertrettere ohne weiters in  
die ausgcsetzte Straffen verfallen seyn. Wie dann auch alle Schiffe/ 
welche von Unseren ireviloribus oder Lregantineu an denen I .  He. 
korti, ohne einem von Unserem UanufaLtur-Amt habenden Paß / miL 
Tabak gefunden werden / falls sie nicht durch Wind / oder allein S i
cherheit halber dahin getriben würden / für LontradAnä, und zwae 
mit Verlurst des Tabaks und Schiffen ungehalten und eingezogen 
werden sollen.

Befehlen darauf obbenannten allen /  und jeden Unse
ren nachgesetzten Geist-und Weltlichen sowol O v il-a ls M -  
licnr- Obrigkeiten /  insonderheit aber Unseren Statthalteren /  
Land-Marschatten/  Lands-Haupt-Leuten/ kr^lnten/ Gra
fen/Frey-Herren /  Ritteren/ Knechten/ und sonst allen 
anderen denenselben nachgesetzten /  als auch priva t-O brig 
keiten /  in  checie Unseren O m cra l- und Mauth-Aemtern /  
und deren unterhabenden Amts-Leuten /  dann allen Unseren 
Unterthanen /  und Getreuen hiemit Gnädigst /  und ernst
lich /  daß sowol Ih r  Obrigkeiten sechsten /  als auch eure Re
genten/ ln tpEore8, Hof-Richter /  Haupt-Leute /  Pfle- 
gere /  Verwalter /  Rent - Schreiber /  Richter /  Geschworne /  
und andere Beamte ob diesem Unserem neuen kucent festi- 
glich halten /  lllid dieses Unser Tabak-Geföhl als ein



knncixl8 jederzeit ansehen /  auch dahero obgedachte Unsere 
hierzu bestellende Amt-Leute /  und ihre luboi-äimrte Beamte 
darbey kräftiglich schützen /  schirmen /  und handhaben /  sie 
darwider in keinerley Weise beschwären lassen /  sondern de- 
nenselben auf gebührendes Anmelden freundlich/ und willig 
begegnen /  auch wider die Ubertrettere schleunige H ü lf/  und 
Ausrichtung ungesäumt /  und so gewiß verschaffen/ und dieses 
Unser Oelieral-katent für einen solchen 8pecial Befehl/wel
cher in dazumaligen (^ lu  nöhtig seyn /  und erforderet wer
den könte /  allezeit nehmen sollen /  als im widrigen Fall 
bey Verweigerung dergleichen ^ llit te n L , eS geschehe her
nach solche gleich mit etwann einer ausgesuchten V er
wendung ein - oder anderer krivile^ien /  oder Freyheiten /  
so ohne deme mit diesem Unserem Tabak - Geföhl
gantz keine Oonnexion haben /  oder auch aus andere Weise /  
und Auslegung dieses Unseres Patents /  dessen sich doch nie
mand bey sonst fürgehender ernstlich - und empfindlicher Be- 

' straffung unterstehen solle/ sowol der jenige Schaden/  welcher 
durch die langsame /  oder gar nicht leistende ̂ LINenr erwach
sen wurde /  als auch der Wehrt des betreffenden Lomrabanä8, 
und die darauf lauffende Unkosten von dergleichen Obrigkeit/ 
oder Beamten gesuchet: forderist aber wider die jenige/ wel
che sich etwann unterstehen wurden/ die wegen Unserer Kaiser- 
König-und Landsfürstl. Tabak - ^ la n u E u r  - Geföhl anges 
ordnete Beamte /  oder hierzu brauchende OKciamen /  Uber- 
rcuter/ Ubergeher/ Ausschauer /  und dergleichen nicht für 
ehrlich /  und als Unsere würkliche Amts - Bediente zu halten/ 
oder gar anzuhalten/ zu arrettiren/ auch so gar realiter oder 
verbaliter, oder sonsten übel zu traLUren /  als ungehorsame 
Vasallen und Unterthanen/ auch Verächtere Unserer Lands
fürstlichen /^Utboritat /  mit der in Rechten ttatuirten schwä
ren Bestraffung durch Unsere (Mineral - ?rocuratore8, und 
bilcale8 Verfahren/ die jenige hingegen/ welche sich zusamm 
zu rottiren /  und den Tabak mit gewafneter Hand einzu- 
schwärtzen/folglichen UnserenTabaks-Beamten mit gewehrter 
Hand zu widersetzen/ und selbe zu verfolgen sich vermessen wur
den/nach Befund deren Umständen am Leib auf das schärfeste 
abgestraft werden sollen; Dann dieses ist Unser Gnädigst
auch ernstlicher Willen und Meinung/ wornach sich jeder zu 
richten /  und für Schaden zu wahrnen wissen wird. Geben



4n Unserer Haupt-und Residentz-Stadt W ien/ den neun
zehenden Monats-Tag 8cptcmbri8 im Siebenzehenhundert 
Neun - und Zwantzigsten : Unserer Reiche/ des Römischen 
im Achtzehenden: deren Hispanischen im Sieben - und Zwan- 
higsten: deren Hungarisch - und Böheimischen aber im Neun
zehenden Jahre.

hilipp Mudwig Mraf
von Militzendorf.

,oh. Mrid. Nraf von Meilern.

^ . 6  ^ a n ä a c u m  8 a c ?  d L t ?

L  Larkol? iVlajeKaris proprium 
Jos. Jgn. Edlrr von Majenthall.


